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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1982

Norm

RGV §1 Abs1

Rechtssatz

Der RGV liegt der Gedanke einer Pauschalabgeltung des durch eine Dienstreise verursachten Mehraufwandes

zugrunde, sofern die RGV keine Ausnahmen vorsieht, kommt es regelmäßig nicht darauf an, ob und in welcher Höhe

ein solcher Mehraufwand tatsächlich entstanden ist.

Entscheidungstexte

4 Ob 10/81

Entscheidungstext OGH 16.02.1982 4 Ob 10/81

Veröff: SZ 55/10 = EvBl 1982/117 S 399
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